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kinderlosen Ehefrau, um die Legitimation und testament-

liche Erdsahigkeir ft-nes auss r der Ehe erzeugten Kindes.

Was der Unterstatiheuttr bereits bey Erthrüung des

Visa zur Befriedigung des Petenten hätte thun können,

darauf trägt die Pel. Commißiou an; neinlich: dem

Wvjer verdeuten zulassen, daß das allgemeine Gesetz

vom 28. Christin. 1798 mit ausgedruckten Worte» be,

re»ts seinem väterlichen Wunsch zuvorgekommen sey.

Angenommen.
B. Zriedr. Küpfec, der jüngere, unverheyratheter

Küftrmeister allhier, bittet um die Legitimation seines

im Jahr >796 erzeugten Kindes und zugleich um Ent-

Hebung von jener Räth und Burgerlkchen Bastarden-

Verordnung welche die unehlichen Kinder der Burger

von Bern unter die Klasse der heymatlosen Landsaßen

verpflanzte.
Die Legitimation samt allen politischen und burger-

lichen Rechten gewährt dem Kind ersterwähntes Gesetz.

Nur dann/ wenn die Gemeinde Bern dem Kind das

väterliche Heymatrecht vermög gedachter Verordnung
kontestieren würde, wäre der besondere Untersuchmigs-

fall über die Fortdauer und Anwendung dieser Ver-
ordnung vorhanden. In dieser Hinsicht trägt die Pet.
Commißion einstweilen auf nichtweitere Eimretung in
diese Bittschrift an.

Lezreres wird im Allgemeinen an die Civilgesetz-CoM.

miZion gewiesen.

4. Der B. Ios. Ober! von Chavannes im Distrikt
Romont, Cank. Freyburg, verlangt von der Gcsetzge-

bung die Sanktion eines Distrlklsgerichllichen Urtheils,
tas ihn von der Cmalel, ter er unterworfn war, los-

spricht. — Da kein Grund zu solcher Sanktion vor-
Handen, tritt der Rath über das Begehren nicht ein.

5. Die armen Gemeindsgenossn von CriZur, Distr.
Morsee, beklagen sich über ihre Gemeiudskammcr, die

ihnen ein Weidrecht streitig macht. Wird an die Voll.
Ziehung gewiesen.

6. Die Muuizipaiität von Nvstniere, Cant. Leman,
klagt über die durch das neue Finanzsystem fesigesezte

Güterschatzimg, die in ihrer Gegend wenigstens, einen

viel zu hohen Güterpreis herausdringt. Wird an die

Finanzcommißion gewiesen.

7. Die Gemeindskammer von Villeneuve, C. Leman,

vertheidigt ein Schiffahrtsrecht, das ste destzt, gegen

die BB. Martin und Margot von Morsee, die ihr sol.

ches streitig machen wollen. Wird an die Polizeycvm-
mißion gwiefen.

Badoux erhalt für ; Wochen Nàb.

GMgebeîldcr Raîb, s. May.
Prästdenr: W ytlen d a ch.

Die Pvlijeycoimmßion erstattet folgenden Bericht,
' dessen Antrag aiigenommcn wirb:

B. Gesetzgeber.' B. Claude Peritaz von Vi-kardlod,
Distrikt Romont, Canton Freyburg, deuuzte die Erklä»

rung allgemeiner Gewerbsfreyheit, und legte auf seinem

dazu neu angekauften Grundstück eine neue Mühle an.
Schon war er weit in seinem Bau vorgerütt, als zwey

benachbarte Müller sich diesem Bau widersczten, aus
Gründen, weil er sich um die durch den Directorial.
Beschluß vom z. Dec. 1798 vorgesthricbcne Eriaubmsi
vor der Cantonsverwaltung nicht beworben habe. Da
diese Verordnung dem Bittsteller bis dahin uadekm'.nt

war, so wandle er sich alsogleich an die Cantonsverwa!»
tung, bewarb sich um die behörigc Bewilligung, wurde
aber von da abgewiesen, weil, wie Bittsteller sagt, e) die
zween Muller sich diesem Bau widersezten 2) der erste

Art. des Gesetzes vom 9. Okt. i8->o jede neue Bauten
dieser Art verbiete, bis ein neues Gesttz über diesen Ge-
genstand gegeben seyn wird.

Ueber diese Abweisung beschwert sich nun VerBittsiek-
ler bey der Gesetzgebung, bittet um Bewilligung, seinen

Müllebau fortsetzen zu können : weil sie dem Allgemeinen
nützlich ; weil die alten Müllen durch die Errichtung die-

str neuen an Wasser eheudcr gewinnen als verliercn?
weil drittens er sich erbietet, die Grundzinse tragen zu

helfen die die beyden benachbarten Müller von ihrem
Gewcrb zu entrichten habe». Er legt dann von 5 Gemein»

den alS Villardlod, Vìsterneus, Rueyres, St. Laurent,
Villardgirond, d'Estaoayes le G^bloux, Zeugnisse vor,
worinn sie theils ihre Zufriedenheit äusser», theils die

Nützlichkeit dieser Mulle anerkennen, und theils animr.
ke», daß der gewohnte Laus des Wassers durch diese Bau-
anlegung nicht gehemmt noch gemindert werde.

Cure Commisiion, der Ihr diesen Gegenstand zu un-
tersuchen überkragen habt, glaubt Euch B- Gesetzgeber

vorschlagen zu müssen, über diese Bittschrift nicht cm»

zutreten, sondern sie einfach mit den Beylagen der Voll-
Ziehung zum Entscheid nach den bestehenden Gesetzen;u>

übersenden. (Die Fortsetzung folgt.)

Proklamation des Reglerungsstatthalters von
Zürich, bey Anlaß der Einsetzung des
neuen Erziehungsrathes.

Durch einen Beschluß vom 2z. April bat der Volks.

Rath nach ersolgter Resignation des bisherigen Erste»
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hungsraths für unsern Canton, einen neuen eingesezt,

welcher aus folgenden Mitgliedern besteht:

B. Hans Co mr a d Mciß, alt Nathsherr von
Zürich.

« I. H e i n r i ch S ch l n z von Seengen, V. I). ltt.

- Georg Geßner, Pfarrer am Fraue.unün«
ster in Zürich.

» D avi d W yß, alt Unterschreiber.

- C afpa r H i r zel, Äleä. O. und Examinator.
« Ludwig Meyer, Canlonsrichter, und

» H e i n rich, M e y er, Mahler.
Ich mache cS mir zur Freude, meinen Mitbürgern

dieses Ereigmß anzuzeigen. Uebrigcns wird durch die

bloße Anführung der Personen, auf welche die Wahl
der Regierung gefallen ist, jeder Lobspruch oder Empfeh-

lnng unnöthig: Ihre Namen schon bringen die Bürg-
schuft des allgemeinen Zutrauens mit, und ich bin gewiß

überzeugt, daß es der Thätigkeit und Energie des neuen

Erziehungsraths gelingen wird, der Unordnungen Desor.
ganisation, welche neuerlich in dem Schulwesen unsers

Cantons einzurcissen anfieng, ein schleuniges Ziel zu

stecken.

Um zu diesem Endzweck mitzuwirken, achte ich es

nicht für überflüßig, meinen Cantonsmitbürgcrn die

Verrichtungen und Befugnisse des Erzichnngsraths noch-

mals möglichst kurz und faßlich in Erinnerung zu brin-

gen, und so die eben so gefährlichen als irrigen Begriffe

zu berichtigen, welche man sich über eben diesen End.

zweck des Erziehungsrathes, seine Rechte und Befugnisse

gemacht hat.

». Er ist die von der obersten helvetischen Regierung

zu Besorgung der Schulangelegenheiten unsers Cantons

einzesezte Behörde.

2. Er führt durch die von ihm selbst gcwähltenschul-

mspcktoren und deren Suppleanten die Oberaufsicht über

alle Schulen.

z. Unter diesen Schulinspektoren haben die Pfarrer
die besondere Aufsicht über die Schulen in ihren Kirchge-

meinden. Fällt daher etwas den Schulnreister oder die

Schule betreffendes vor, das höhere Verfügung crfodert,

so muß eS dem Pfarrer, von diesem dem Schulinspektor

und von diesem dem Erzichungsrath berichtet werden.

4. Die Wahlen der Schulmeister stehen ganz bey dem

Erziehungsrarh, und werden von dem Minister der

Wissenschaften in Bern bestätigt. Dieß ist so zu verstehen :

paß diejenigen welche sich nm einen Schutdienst melden,

von dem Schulinspektor dem Pfarrer und dem Agenten

des Orts examiniert, und dann vom Erzichungsrath einer

aus ihnen gewählt werde. Der Erzichungsrath hat die

heilige Verpflichtung bey diesen Wahlen einzig auf die

Gcschicklichkeit und Moralität derer zu achten, welche
sich gemeldet haben, ohne auf die Umtriebe in den Ge«

meinden zu achten, vor welchen jedermann alles Ernsts
gewarnt wird. Auch ist der Erzichungsrath keineswegs
gebunden, eine» aus dem Ort selbst zu wählen, wo die
Stelle ledig geworden ist.

5. Der Erzichungsrath entscheidet über alle Streitig,
keilen in Schulsachen. Diese müssen durch die Schulin.
spekcoren einberichtet werden; der Erzichungsrath unter-
sucht genau die eingebrachten Klagen, und hat darüber
sorgfältig und gewissenhaft die nöthigen Verfügungen zu

treffen.
6. Die Agenten und Munizipalitäten sind dafür ver-

antwortlich, daß dem VollziehungS - Beschluß vom Stcn
Christmonat gemäß, den Schulmeistern zur ganzen und
ungeschmälerten Erhaltung ihres Einkommens, und des.

sen was ihnen die Gemeinden noch schuldig sind unge»
säumt verhelfen, daß zu dem Ende das Einkommen von
den Munizipalitaren eingezogen und den Schulmeistern
sammcthast zugestellt werde.

Ich hoffe daß niemand seyn wird, der nicht bey
Erwägung dieser Vorschriften lebhast die Ueber,
zeugnng fühlt, daß es der Regierung wahrhaft
und ernstlich darum zu thun ist, das Wohl der
Schulen zu befördern, und unsere Kinder zu geschiktcn,
frommen und tugendhaften Menschen, zu Bürgern,
welche dem Vaterland nützen können, zu bilden. —.
Dagegen verspricht sich aber auch die Regirrung mit
Recht von jedermann uneingeschränkten Gehorsam ge-
gen diese Verordnungen. Ich bin beauftragt, öffentlich
zu erklären, daß sie fest entschlossen ist, den Eezirhungs.
rath bey dem ihm gebührenden Ansehen zu schützen unv
jede Widersetzlichkeit gegen denselben so nachdrücklich zu
ahnden, als ob sie gegen die obersten Staatsbehörden
selbst statt gefunden hätte. Ich werde es mir meinerseits
zur heiligen Pflicht machen, diese Gcsinungen der Regie-
rung aus allen Kräften zu unterstützen, und von keiner
Behörde keinerley Eingriffe in die Befugnisse des Eczie«
hungsraths mehr zu dulden.

Diese Proklamation soll gedrukt, an den öffentlichen
Orten angeschlagen, und durch die B. B. Pfarrer in
allen Kirchgemeindcn des Cantons verlesen werden.

Zürich, den 4. Juni l8-»i.

Der Regierungsstatthaltcr des CantouS Zürich,

Ulrich.
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